
Drucksachennummer:
0759/2012

Seite 1 Datum:
30.08.2012

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
Bestellung der Schriftführerin und der VertreterInnen

Beratungsfolge:
18.09.2012 Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:
Der Stadtentwicklungsausschuss bestellt für die restliche Wahlzeit des Rates zur 
Schriftführerin           
                                       Frau Manuela Heek
als 1. Vertreter               Herrn Ulrich Knoche
als 2. Vertreter    bis zum 30.04.2013    Herrn Hans-Martin Schaefer
                            ab dem 01.05.2013    Frau Anita Scheibe
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Kurzfassung

Nicht erforderlich

Begründung

Nach § 52 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen in Verbindung 
mit § 8 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Hagen sind die SchriftführerInnen 
sowie die stellvertretenden SchriftführerInnen des Stadtentwicklungsausschusses 
vom Ausschuss selbst zu bestimmen. 

Durch den absehbaren Eintritt in den Ruhestand des bisherigen Schriftführers  ist es 
erforderlich, hier Änderungen vorzunehmen. 

Die Verwaltung schlägt als Schriftführerin Frau Manuela Heek, als Vertreter Herrn 
Ulrich Knoche und bis zum 30.04.2013 Herrn Hans-Martin Schaefer vor. Ab dem 
01.05.2013 soll Frau Anita Scheibe die 2. Vertretung übernehmen  
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Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.
Thomas Grothe 
Technischer Beigeordneter

 



Drucksachennummer:
0759/2012

Seite 4 Datum:
30.08.2012

Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung

Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:

 


